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Webportal Quellensteuer:
Abrechnungsstelle delegieren
Das Webportal Quellensteuer ist eine Applikation des kantonalen
Steueramtes Zürich zur Anmeldung und Abrechnung von quellensteuer-
pflichtigen Personen. Das Webportal Quellensteuer wird auf der
kantonalen eGovernment Plattform ZHservices betrieben und garantiert
die sichere Abwicklung Ihrer Geschäftsprozesse.
Im folgenden Text wurde zur besseren Lesbarkeit nur eine Form von Personenbezeichnungen (z.B. Anwender,
Mitarbeiter etc.) verwendet. Selbstverständlich beziehen sich die Angaben auch jeweils der anderen Form der
entsprechenden Personenbezeichnung.

Als SSL haben Sie die Möglichkeit, Ihrem Treuhänder Abrechnungsstellen
zur weiteren Bearbeitung zu delegieren.
SSL = Schuldner der steuerbaren Leistung (Arbeitgebende, Versicherer,
Veranstalter, usw.)
TH = Treuhänder
AN = Arbeitnehmer

Diese Anleitung zeigt Ihnen als Anwender unseres Webportals, wie Sie eine
Abrechnungsstelle Ihrem Treuhänder delegieren.

Vorgehen SSL
Um eine Abrechnungsstelle zu
delegieren, muss zuerst der SSL für die
Anwendung des Webportals der
Quellensteuern registriert sein. Sobald
die Registrierung abgeschlossen ist, kann
der SSL die Abrechnungsstelle
delegieren und erhält dabei einen Code,
welcher er dem Treuhänder übergeben
kann.

Eine Anleitung zur Registrierung als SSL
finden Sie unter
www.zh.ch/quellensteuer.

Auf der Startseite von ZHservices
Business gehen Sie zu „Aktivierte
Angebote“ (1). Danach klicken Sie auf
„Zu Quellensteuer“ (2). Die Startseite des
Webportals wird angezeigt.

Starten Sie die Anwendung durch Klicken
auf „Anwendung starten“ beim Abschnitt
„Abrechnungsstellen“(3).
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Die erfassten Abrechnungsstellen werden
angezeigt. Wenn auf die Bezeichnung
der Abrechnungsstelle (4) geklickt wird,
gelangen Sie zu den Stammdaten (5).
Am Ende dieses Formulars finden Sie die
Option für die „Delegation“ (6)

Haben Sie „Delegieren“ gewählt, ist noch
eine Bestätigung (7) notwendig.
Für die Delegation müssen alle Ihre
Geschäftsfälle abgeschlossen sein.
Der erhaltene Zugangscode (8) ist Ihrem
Treuhänder mittzuteilen.

Bei der Delegation erhält der Treuhänder
das Recht alle Geschäftsfälle zu
bearbeiten. Das bedeutet, dass Sie als
SSL nur noch Leserechte auf die Daten
haben und keine neuen Geschäftsfälle
einreichen, mutieren oder löschen
können.

Sollte der Treuhänder Ihnen die
Delegation wieder zurückgeben, werden
Ihnen die bis zu diesem Zeitpunkt
erstellten Geschäftsfälle inklusive der
delegierten Geschäftsfälle  wieder zur
Verfügung gestellt und der Treuhänder
hat keine Einsicht mehr.
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Bestätigung Delegation
Sie erhalten alle Angaben für den
Treuhänder:

· Link, auf den der TH zugreift
· Zugangscode, welcher durch den

TH in seinem Account im TH-
Register einzugeben ist

Der Zugangscode ist 30 Tage gültig und
verfällt anschliessend. Wurde die
Delegation (9) angenommen, wird dies in
den Abrechnungsstellen angezeigt.

Auflösung Delegation
Um die Delegation an den Treuhänder
aufzuheben, können Sie diese
zurücknehmen (10). Beim Zurücknehmen
werden die Geschäftsfälle wieder an den
SSL übertragen.

Für die Rücknahme wird eine
Bestätigung (11) angezeigt. Nach der
Rücknahme kann der Treuhänder nicht
mehr auf die Abrechnungsstelle zugreifen
und keine Abrechnungen mehr erstellen.

Der Treuhänder sieht nur noch in der
Vorgangsverwaltung die
Geschäftsprozesse, welche er für die
Abrechnungsstelle durchgeführt hat.
Nachdem die Delegation
zurückgenommen wurde, kann die
Abrechnungsstelle neu delegiert werden
oder der SSL kann wieder selbst
Quellensteuerabrechnungen erfassen.

Zusätzliche Informationen und
Support
Weitere Informationen und
Hilfestellungen finden Sie auf unserer
Seite www.zh.ch/quellensteuer.
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